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Gewässerschutz bei Beweidung und Viehtränken 
– Hinweisblatt– 

 
Die Uferböschungen und die Ufervegetation dürfen durch die Beweidung nicht 
beeinträchtigt werden. Um Ufererosionen und Uferabbrüche durch Trittschäden zu 
vermeiden und direkte Fäkaleinträge zu verhindern, ist der Zugang ins Gewässer für 
Weidetiere grundsätzlich nicht zugelassen. 
 
Herkömmliche (mobile) Weidezäune sind mit einem Abstand von mindestens 1 m zur 
Oberkante der Uferböschung bzw. außerhalb der Ufergehölze anzubringen. Wenn bereits 
Trittschäden entstanden sind, darf der Zaun erst in einem Abstand von mindestens einem 
Meter zur zerstörten Fläche wieder aufgestellt werden. Ortsfeste Zäune (Stabilzäune / 
Festzäune mit oder ohne Fundament) sind im Gewässerrandstreifen (10 m ab Oberkante 
Böschung) nicht erlaubt. 
 
Zum Tränken werden feste oder mobile Viehtränken empfohlen. Bevorzugt sollten mobile 
Viehtränken verwendet werden, um durch ein Umstellen die Entstehung von Trittschäden 
zu vermeiden. 
 
Eine Befüllung der Tränke mit Bachwasser ist im Rahmen des Gemeingebrauchs 
grundsätzlich gestattet. Es darf max. 1/3 der Abflussmenge aus dem Bach entnommen 
werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass überlaufendes Wasser wieder in den Bach 
zurückgeleitet wird, um Geländevernässungen und damit einhergehende Boden- und 
Vegetationsschäden zu vermeiden. 
 
Weideunterstände und sonstige baulichen Anlagen dürfen nur außerhalb des 
Gewässerrandstreifens, d. h. im Außenbereich in einem Mindestabstand von 10 m zur 
Böschungsoberkante platziert werden. 
 
Die üblichen Anforderungen einer guten fachgerechten Weidebewirtschaftung zum 
Schutz der Umwelt sind zu berücksichtigen. 
 
 
Informationen zur Definition der Böschungsoberkante, die in Zusammenhang mit dem 
Gewässerrandstreifen zu sehen ist, sind auf der Folgeseite zu finden. 
Diese wurden den LTZ-/LUBW-Merkblättern für die umweltgerechte 
Landbewirtschaftung, Merkblatt Nr. 36 „Gewässerrandstreifen in Baden-Württemberg – 
Anforderungen und praktische Umsetzung für die Landwirtschaft“, Stand 2024 
entnommen. 
  



 

Seite 2 v. 2 

Hinweisblatt – Gewässerschutz bei Beweidung und Viehtränken, Stand 2025 

Definition der Böschungsoberkante innerhalb des Gewässerrandstreifens 
 

 
 
Abb. 2 (verändert): Die wichtigsten Funktionen des Gewässerrandstreifens im Außenbereich sind die 
Verminderung von Stoffeinträgen in die Gewässer. Eine standorttypische Vegetation wirkt als Puffer 
gegen unerwünschte Nähr- und Schadstoffeinträge. Die Gewässer sollen wirksam gegen thermische 
Belastung geschützt werden. Soweit es dem Gewässertyp entspricht, soll das Anlegen eines 
Gehölzsaums angestrebt werden (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 WG). Ufergehölze, Sträucher und 
Hochstaudenfluren haben eine kühlende Beschattungswirkung und fördern so die Klimaresilienz der 
Gewässer. 
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